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Sie können verlangen, dass ihre zukünftigen Entgeltansprüche bis zu 4 Prozent der
jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung für betriebliche Alters-
versorgung verwandtwerden. Bei dieser Entgeltumwandlungdürfen 1/160 der Bezugsgrö-
ße nach § 18 Abs. 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch nicht unterschritten werden.

Die Einzelheiten werden zwischen Arbeitgeber undMitarbeiter schriftlich vereinbart.

Gemäß der neuen gesetzlichen Regelung zur betrieblichen Altersversorgung erhal-
ten Beschäftigte ab dem 7. Beschäftigungsmonat, erstmals ab dem 1. Juli 2005 einen
Anspruch auf einen monatlichen Betrag in Höhe von 13,30 Euro. Dieser Betrag ist
ausschließlich für die betriebliche Altersversorgung (Direktversicherung, Pensions-
kasse, Pensionsfonds) zu zahlen, sofern dieses der Wunsch des Mitarbeiters ist.

§ 15 Jahressonderzahlungen

§ 15.1

Nach dem sechsten Monat des ununterbrochenen Bestehens des Beschäftigungs-
verhältnisses hat der Mitarbeiter Anspruch auf Jahressonderzahlungen in Form von
zusätzlichem Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Ab dem 1. Januar 2006 entsteht der
Anspruch auf diese Jahressonderzahlungen nach sechs Monaten ununterbrochenen
Bestehens des Beschäftigungsverhältnisses.
Die Auszahlung des Urlaubsgeldes erfolgt mit der Abrechnung für den Monat Juni
eines jeden Jahres, die Auszahlung des Weihnachtsgeldes erfolgt mit der Abrech-
nung für den Monat November eines jeden Jahres.

Das Urlaubs- undWeihnachtsgeld erhöht sich mit zunehmender Dauer der Betriebs-
zugehörigkeit, berechnet auf die Stichtage 30. Juni und 30. November.

§ 15.2

Das Urlaubs- und Weihnachtsgeld beträgt, abhängig von der Dauer des ununterbro-
chenen Bestehens des Arbeitsverhältnisses

l nach dem sechsten Monat jeweils 150 Euro brutto,

l im dritten und vierten Jahr jeweils 200 Euro brutto,

l ab dem fünften Jahr jeweils 300 Euro brutto.

Teilzeitbeschäftigte erhalten die Sonderzahlungen anteilig entsprechend der verein-
barten individuellen regelmäßigen monatlichen Arbeitszeit.
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§ 15.33

Voraussetzung für den Anspruch auf Auszahlung der Sonderzahlungen ist das Be-
stehen eines ungekündigten Beschäftigungsverhältnisses zum Auszahlungszeit-
punkt.

Anspruchsberechtigte Mitarbeiter, deren Arbeitsverhältnis im Kalenderjahr ruht,
erhalten keine Leistungen. Ruht das Arbeitsverhältnis im Kalenderjahr teilweise, so
erhalten sie eine anteilige Leistung.

Mitarbeiter, die bis zum 31. März des Folgejahres aus dem Arbeitsverhältnis aus-
scheiden, haben das Weihnachtsgeld zurückzuzahlen. Dies gilt nicht im Fall einer
betriebsbedingten Kündigung durch den Arbeitgeber.

§ 16 Ausschlussfristen

Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von zwei Monaten (bei Aus-
scheiden ein Monat) nach Fälligkeit schriftlich geltend zu machen.

Lehnt die Gegenpartei den Anspruch schriftlich ab, so muss der Anspruch innerhalb
von einem Monat nach der Ablehnung bzw. dem Fristablauf gerichtlich geltend ge-
macht werden.

Ansprüche, die nicht innerhalb dieser Fristen geltend gemacht werden, sind ausge-
schlossen.

§ 17 Schlussbestimmungen

§ 17.1

Mitarbeiter werden nicht in Betrieben eingesetzt, die durch einen rechtmäßigen
Arbeitskampf unmittelbar betroffen sind. § 11 Abs. 5 AÜG gilt entsprechend. Ausnah-
msweise kann der Einsatz im Rahmen des für den Kundenbetrieb vereinbarten Not-
dienstes erfolgen.

3 Protokollnotiz zu § 15.3:
Bei der Berechnung der Dauer des ununterbrochenen Bestehens des Arbeitsverhältnisses werden Zeiten,
in denen das Arbeitsverhältnis ruht, nicht mitgerechnet. Ausgenommen sind arbeitsbedingte
Erkrankungen und Arbeitsunfälle bis zu einem Zeitraum von 12 Monaten nach Ablauf der Entgeltfort-
zahlung.
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Sofern Mitarbeiter mittelbar von Arbeitskampfmaßnahmen betroffen sind, kann
Kurzarbeit beantragt werden. Die Tarifvertragsparteien sagen für die jeweilige
Durchsetzung der Kurzarbeit ihre Unterstützung zu. Dabei sind alle notwendigen
Möglichkeiten auszuschöpfen.

§ 17.2

Die Berechnung des ununterbrochenen Bestehens des Beschäftigungsverhältnisses
im Sinne dieses Tarifvertrages erfolgt ab Stichtag 1. Januar 2002.

§ 18 In-Kraft-Treten und Kündigung

§ 18.1

Dieser Manteltarifvertrag tritt für die tarifgebundenen Arbeitgeber und Mitarbeiter
am 1. Januar 2004 in Kraft.

Er kann mit einer Frist von sechs Monaten, erstmals zum 31. Oktober 2013 gekündigt
werden.

§ 18.2

Dieser Manteltarifvertrag tritt mit Unterzeichnung bereits insoweit in Kraft, als die-
ser durch einzelvertragliche schriftliche Vereinbarungmit demMitarbeiter bereits ab
diesem Termin zur Geltung gebracht werden kann (§ 19 AÜG).

Wird das AÜG nach In-Kraft-Treten des Manteltarifvertrages grundsätzlich geändert,
steht beiden Tarifvertragsparteien abweichend von § 18.1 Abs. 2 ein außerordent-
liches Kündigungsrecht mit Monatsfrist zum Monatsende zu.
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Entgeltrahmentarifvertrag Zeitarbeit

Zwischen dem Bundesverband Zeitarbeit Personal-Dienstleistungen e.V. (BZA),
Prinz Albert Straße 73, 53113 Bonn

und den unterzeichnenden Mitgliedsgewerkschaften des DGB

Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE),
Königsworther Platz 6, 30167 Hannover

Gewerkschaft Nahrung – Genuss – Gaststätten (NGG),
Haubachstraße 76, 22765 Hamburg

Industriegewerkschaft Metall (IG Metall),
Wilhelm-Leuschner-Straße 79, 60329 Frankfurt am Main

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW),
Reifenbergerstraße 21, 60489 Frankfurt am Main

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft e. V. (ver.di),
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

Industriegewerkschaft Bauen - Agrar - Umwelt (IG BAU)
Olof-Palme-Straße 19, 60439 Frankfurt am Main

Gewerkschaft der Polizei (GdP),
Stromstraße 4, 10555 Berlin

wird folgender „Entgeltrahmentarifvertrag Zeitarbeit“ vereinbart:
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§ 1 Geltungsbereich

Dieser Tarifvertrag gilt für die Mitglieder der Tarifvertragsparteien, die unter den Gel-
tungsbereich (§ 1) des Manteltarifvertrages fallen.

§ 2 Eingruppierungsgrundsätze

§ 2.1

Die Mitarbeiter werden aufgrund ihrer überwiegenden Tätigkeit in eine Entgelt-
gruppe dieses Tarifvertrages eingruppiert. Für die Eingruppierung ist ausschließlich
die tatsächlich ausgeübte Tätigkeit maßgebend.

§ 2.2

Berufliche Qualifikation ohne Ausübung der Tätigkeiten begründet keine Höher-
gruppierung.

§ 2.3

Vorübergehende Tätigkeiten einer höheren Entgeltgruppe rechtfertigen keine neue
Eingruppierung. Sofern zeitweise Arbeiten einer höherwertigen Entgeltgruppe über-
tragen werden, ist ab der 6. Woche eine Zulage in Höhe der Differenz zwischen dem
tariflichen Entgelt der niedrigeren Entgeltgruppe und dem für die Tätigkeit vorgese-
henen Entgelt zu zahlen.

§ 2.4

Mitarbeiter können zu vorübergehenden Tätigkeiten, die einer niedrigeren Entgelt-
gruppe zuzuordnen sind, verpflichtet werden. In diesem Fall erfolgt keine Verände-
rung der Vergütung.

§ 3 Entgeltgruppen

Die Mitarbeiter sind gemäß ihrer tatsächlichen, überwiegenden Tätigkeit in einer
der nachfolgenden Entgeltgruppen einzugruppieren. Die jeweiligen Tätigkeits-
beschreibungen sind für die Eingruppierung maßgebend.

Entgeltgruppe 1

Tätigkeiten, die keine Anlernzeit erfordern oder Tätigkeiten, die eine kurze
Anlernzeit erfordern.
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Entgeltgruppe 2

Tätigkeiten, die eine Anlernzeit erfordern, die über die in der Entgeltgruppe 1 erfor-
derliche Anlernzeit hinaus geht sowie Einarbeitung erfordern.

Entgeltgruppe 3

Tätigkeiten, für die Kenntnisse und Fertigkeiten erforderlich sind, die durch eine
Berufsausbildung vermittelt werden. Diese Kenntnisse und Fertigkeiten können
auch durch mehrjährige Tätigkeitserfahrung in der Entgeltgruppe 2 erworben wer-
den.

Entgeltgruppe 4

Tätigkeiten, für die Kenntnisse und Fertigkeiten erforderlich sind, die durch eine
mindestens dreijährige Berufsausbildung vermittelt werden und die eine mehrjähri-
ge Berufserfahrung voraussetzen.

Entgeltgruppe 5

Tätigkeiten, die Kenntnisse und Fertigkeiten erfordern, die durch eine mindestens
dreijährige Berufsausbildung vermittelt werden. Zusätzlich sind Spezialkenntnisse
erforderlich, die durch eine Zusatzausbildung vermittelt werden sowie eine langjäh-
rige Berufserfahrung.

Entgeltgruppe 6

Tätigkeiten, die eine Meister- bzw. Technikerausbildung oder vergleichbare
Qualifikationen erfordern.

Entgeltgruppe 7

Tätigkeiten, die zusätzlich zu den Merkmalen der Entgeltgruppe 6 mehrjährige
Berufserfahrung erfordern.

Entgeltgruppe 8

Tätigkeiten, die ein Fachhochschulstudium erfordern.

Entgeltgruppe 9

Tätigkeiten, die ein Hochschulstudium bzw. Tätigkeiten, die ein Fachhochschul-
studium und mehrjährige Berufserfahrung erfordern.
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§ 4 In-Kraft-Treten und Kündigung

§ 4.1

Dieser Entgeltrahmentarifvertrag tritt für die tarifgebundenen Arbeitgeber und Mit-
arbeiter am 1. Januar 2004 in Kraft.

Er kann mit einer Frist von sechs Monaten, erstmals zum 31. Dezember 2008 gekün-
digt werden.

§ 4.2

Dieser Entgeltrahmentarifvertrag tritt mit Unterzeichnung bereits insoweit in Kraft,
als dieser durch einzelvertragliche schriftliche Vereinbarung mit demMitarbeiter be-
reits ab diesem Termin zur Geltung gebracht werden kann (§ 19 AÜG).

Wird das AÜG nach In-Kraft-Treten des Entgeltrahmentarifvertrages grundsätzlich
geändert, steht beiden Tarifvertragsparteien abweichend von § 4.1 Abs. 2 ein außer-
ordentliches Kündigungsrecht mit Monatsfrist zum Monatsende zu.
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Entgelttarifvertrag Zeitarbeit

Zwischen dem Bundesverband Zeitarbeit Personal-Dienstleistungen e.V. (BZA),
Prinz Albert Straße 73, 53113 Bonn

und den unterzeichnenden Mitgliedsgewerkschaften des DGB

Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE),
Königsworther Platz 6, 30167 Hannover

Gewerkschaft Nahrung – Genuss – Gaststätten (NGG),
Haubachstraße 76, 22765 Hamburg

Industriegewerkschaft Metall (IG Metall),
Wilhelm-Leuschner-Straße 79, 60329 Frankfurt am Main

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW),
Reifenbergerstraße 21, 60489 Frankfurt am Main

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft e.V. (ver.di),
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

Industriegewerkschaft Bauen – Agrar – Umwelt (IG BAU),
Olof-Palme-Straße 19, 60439 Frankfurt am Main

Gewerkschaft der Polizei (GdP),
Stromstraße 4, 10555 Berlin

wird folgender „Entgelttarifvertrag Zeitarbeit“ vereinbart:
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§ 1 Geltungsbereich

Dieser Tarifvertrag gilt für die Mitglieder der Tarifvertragsparteien, die unter den
Geltungsbereich (§ 1) des Manteltarifvertrages fallen.

§ 2 Entgelte

Es werden die in der Anlage ausgewiesenen Stundensätze und Zuschläge gezahlt.
Die Ansprüche auf Zahlung der Zuschläge ergeben sich aus § 4 dieses Tarifvertrages.

§ 3 Entgelttabellen

In den Bundesländern Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen werden die Stundenentgelte nach Maßgabe der im
Anhang ausgewiesenen Entgelttabelle Ost gezahlt.

In den übrigen Bundesländern werden die Stundenentgelte nach Maßgabe der im
Anhang ausgewiesenen Entgelttabelle West gezahlt.

Es gilt das Entgelt des Arbeitsorts (Kundenbetrieb). Auswärts beschäftigte
Arbeitnehmer behalten jedoch den Anspruch auf das Entgelt ihres Einstellungsortes,
soweit dieses höher ist.

§ 41 Zuschläge

Erfolgt ein ununterbrochener Einsatz beim gleichen Kunden, wird der einsatzbezo-
gene Zuschlag fällig und zwar in Höhe von

l 1,5 Prozent nach Ablauf von neun Kalendermonaten
l 3,0 Prozent nach Ablauf von zwölf Kalendermonaten.

Wird der Einsatz für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten unterbrochen, so wird
der einsatzbezogene Zuschlag nach der Unterbrechung unter Anrechnung der vor-
ausgegangenen Überlassungszeiten fällig.

Es gelten die in der Anlage ausgewiesenen Tabellen.

§ 5

Ersatzlos gestrichen.

§ 6 Verhandlungsverpflichtung Branchenzuschlag

Unter Berücksichtigung der besonders schwierigen wirtschaftlichen Situation der
Zeitarbeitsunternehmen zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Tarifvertrages ver-

1 Die für die Berechnung der Zuschläge erhebliche Überlassungszeit beginnt mit In-Kraft-Treten bzw. vor-
heriger Anwendung des Entgelttarifvertrages gemäß § 8.
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einbaren die Tarifvertragsparteien, nach dem 1. Oktober 2005 unter Berücksichti-
gung der wirtschaftlichen Situation der Zeitarbeitsbranche erneut Verhandlungen
aufzunehmen.

§ 7 Sonstiges

§ 7.12

Zwischen den Tarifvertragsparteien dieses Tarifvertrages und dem Arbeitgeber des
Kundenbetriebes kann eine abweichende tarifliche Regelung zur Vergütung der Ein-
satzzeiten in diesem Kundenbetrieb (dreiseitige Vereinbarung) getroffen werden,
wenn diese für die dort eingesetzten Mitarbeiter des Zeitarbeitunternehmens güns-
tiger ist.

§ 7.2

Die jeweils geltenden Mindestlöhne im Sinne des § 5 Nr. 1 Arbeitnehmer-
entsendegesetz sind für jede tatsächlich geleistete Stunde mindestens zu zahlen.

§ 8 In-Kraft-Treten und Kündigung

§ 8.1

Dieser Entgelttarifvertrag tritt für die tarifgebundenen Arbeitgeber und Mitarbeiter
am 1. Januar 2004 in Kraft.

Er kann mit einer Frist von sechs Monaten, erstmals zum 31. Oktober 2013 gekündigt
werden.

§ 8.2

Dieser Entgelttarifvertrag tritt mit Unterzeichnung bereits insoweit in Kraft, als die-
ser durch einzelvertragliche schriftliche Vereinbarungmit demMitarbeiter bereits ab
diesem Termin zur Geltung gebracht werden kann (§ 19 AÜG).

Wird das AÜG nach In-Kraft-Treten des Entgelttarifvertrages grundsätzlich geändert,
steht beiden Tarifvertragsparteien abweichend von § 8.1 Abs. 2 ein außerordent-
liches Kündigungsrecht mit Monatsfrist zum Monatsende zu.

2 Protokollnotiz zu § 7.1:
Tarifvertragspartei in diesem Sinne ist für die Seite der Gewerkschaften die jeweils für den
Kundenbetrieb zuständige DGB Mitgliedsgewerkschaft.
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Entgelttabellen (Anlage zum Entgelttarifvertrag)

gem. Änderungstarifvertrag vom 9.März 2010

Entgelt- Stunden- Zulagen
gruppe satz 1,5 % 3,0 %

(›9 (›12
Monate) Monate)

1 7,60 7,71 7,83

2 8,22 8,34 8,46

3 9,60 9,75 9,89

4 10,16 10,31 10,46

5 11,48 11,65 11,82

6 12,90 13,09 13,29

7 15,07 15,29 15,52

8 16,20 16,44 16,69

9 17,11 17,36 17,62

Entgelttabelle West (ab 01.07.2010) Entgelttabelle Ost (ab 01.07.2010)

Entgelttabelle West (ab 01.05.2011) Entgelttabelle Ost (ab 01.05.2011)

Entgelt- Stunden- Zulagen
gruppe satz 1,5 % 3,0 %

(›9 (›12
Monate) Monate)

1 6,65 6,75 6,85

2 7,15 7,26 7,36

3 8,35 8,48 8,60

4 8,84 8,97 9,10

5 9,98 10,13 10,28

6 11,22 11,39 11,56

7 13,10 13,30 13,50

8 14,09 14,30 14,51

9 14,88 15,10 15,33

Entgelt- Stunden- Zulagen
gruppe satz 1,5 % 3,0 %

(›9 (›12
Monate) Monate)

1 7,79 7,91 8,02

2 8,42 8,55 8,68

3 9,84 9,99 10,14

4 10,41 10,57 10,72

5 11,77 11,94 12,12

6 13,22 13,42 13,62

7 15,44 15,67 15,91

8 16,61 16,85 17,10

9 17,53 17,80 18,06

Entgelt- Stunden- Zulagen
gruppe satz 1,5 % 3,0 %

(›9 (›12
Monate) Monate)

1 6,89 6,99 7,10

2 7,33 7,44 7,55

3 8,56 8,69 8,82

4 9,06 9,19 9,33

5 10,23 10,39 10,54

6 11,50 11,67 11,85

7 13,43 13,63 13,84

8 14,44 14,66 14,88

9 15,25 15,48 15,71

4254078_Tarifvertrag_DGB_BZA:4254078_Tarifvertrag_DGB_BZA 05.07.2010 9:24 Uhr Seite 26



27

Entgelttabelle West (ab 01.11.2011) Entgelttabelle Ost (ab 01.11.2011)

Entgelttabelle West (ab 01.11.2012) Entgelttabelle Ost (ab 01.11.2012)

Entgelt- Stunden- Zulagen
gruppe satz 1,5 % 3,0 %

(›9 (›12
Monate) Monate)

1 7,89 8,01 8,13

2 8,53 8,66 8,79

3 9,97 10,12 10,27

4 10,54 10,70 10,86

5 11,92 12,09 12,27

6 13,39 13,59 13,79

7 15,64 15,87 16,11

8 16,82 17,07 17,32

9 17,76 18,03 18,29

Entgelt- Stunden- Zulagen
gruppe satz 1,5 % 3,0 %

(›9 (›12
Monate) Monate)

1 7,01 7,12 7,22

2 7,46 7,57 7,68

3 8,71 8,85 8,98

4 9,22 9,36 9,49

5 10,42 10,57 10,73

6 11,71 11,88 12,06

7 13,67 13,88 14,08

8 14,70 14,92 15,14

9 15,52 15,76 15,99

Entgelt- Stunden- Zulagen
gruppe satz 1,5 % 3,0 %

(›9 (›12
Monate) Monate)

1 8,19 8,31 8,44

2 8,74 8,88 9,01

3 10,22 10,37 10,52

4 10,81 10,97 11,13

5 12,21 12,40 12,58

6 13,73 13,93 14,14

7 16,03 16,27 16,51

8 17,24 17,50 17,76

9 18,20 18,48 18,75

Entgelt- Stunden- Zulagen
gruppe satz 1,5 % 3,0 %

(›9 (›12
Monate) Monate)

1 7,50 7,61 7,73

2 7,64 7,76 7,87

3 8,93 9,07 9,20

4 9,45 9,59 9,73

5 10,68 10,84 11,00

6 12,00 12,18 12,36

7 14,01 14,22 14,43

8 15,07 15,29 15,52

9 15,91 16,15 16,39

4254078_Tarifvertrag_DGB_BZA:4254078_Tarifvertrag_DGB_BZA 05.07.2010 9:24 Uhr Seite 27



28

Notizen

4254078_Tarifvertrag_DGB_BZA:4254078_Tarifvertrag_DGB_BZA 05.07.2010 9:24 Uhr Seite 28



29

Notizen

4254078_Tarifvertrag_DGB_BZA:4254078_Tarifvertrag_DGB_BZA 05.07.2010 9:24 Uhr Seite 29



30

Notizen

4254078_Tarifvertrag_DGB_BZA:4254078_Tarifvertrag_DGB_BZA 05.07.2010 9:24 Uhr Seite 30



31

Notizen

4254078_Tarifvertrag_DGB_BZA:4254078_Tarifvertrag_DGB_BZA 05.07.2010 9:24 Uhr Seite 31



32

Notizen

4254078_Tarifvertrag_DGB_BZA:4254078_Tarifvertrag_DGB_BZA 05.07.2010 9:24 Uhr Seite 32



Herausgeber: IG Metall Vorstand, FB Tarifpolitik
Gestaltung: alpha print medien AG; Druck: alpha print medien AG Darmstadt, Juli 2010

Produkt-Nummer 3586-30049

4254078_Umschlag _BZA:4254078_Umschlag _BZA 05.07.2010 9:23 Uhr Seite u4


